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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri
Mitglied«» der gestieebeudeu Räthe der helvetische» Republik.

and III. XB XXXVI. Lltzern, den )O. März 1799. o. Germ. VII.)B

Gesezgebun g.

Senat, 2Z. März.
(Fortsetzung.)

Lüthi v. Sol. l at gestern und schon mehrmal
mit Schmerzen gofthen, daß von den Einwohnern der
umliegenden Gegenden die Nationalkokardc nicht ge-
tragen werde; er kennt die Ursachen dieser Nichtbeobach-
tung eines vorhandenen Gesetzes nicht — im Distrikt
Stanz trägt jedermann diese Kokarde — wenigstens
wollen wir das thun was von uns abhängt; er trägt
darauf an, den Saalinsvektorcn auszukragen, daß sie

der Wache des Senats Befehl ertheilen, niemand ohne
die helvetische oder eine Koka de der befreundeten Mächte
auf die Tribunen zu lassen. Der Antrag wird ange-
nommen.

(Abends 6. Uhr.)
Der V'sschluß welcher den Tarif der jeden Monat

erforderlichen Summe für den Sold und die Rationen in
L benkinittcln und Fourage einer Armee vov 20,000
Mann und dcnieugen des Solds vnd der Ralioncn der
Auszüge? Bataillons, weiche im Fall wären, zur Be-
dccknng der Glänzen gegen einen feindlichen Ueberfall
zu marschieren — enthätt, wird ver csen.

Lüth i v. Sol. verlangt Vermeidung an die frühere
Commission über einen in geheimer Sitzung - erworinen
Beschluß eines solchen Tarifs, zumal er Redaktions-'
fehler wahrgenommen zn hab n gla br; di' Sache istl
so dringend nicht, da nur hcu'e schon das D-rektorium
zu provisorischen Besoldungen b.roll ' ächtigteu.

Lallechcrc erkät, daß die Milikär-vimnistion
des grossen Rathes vereint mit der des Seua s, alle
von der lettern g wüiiühie Veranda ni ecn vorgenommen!
bet. AWMgc Rct aktwusfel'l r können nebenher durch'
das Bureau vcrbessrt werden. Er will sogleich aunch-
wen. F 0 r ncr 0 d ist gleicher Mcinnng.

Der Beschluß wird angeuvmme»!»

G rosser Rath, 26. Merz.
Präsident: Gmür.

Folgendes Gutachten über den Prozeßgang bey
Staatsverbrechern wird verlesen und in Berathung
genommen.

Erster Abschnitt.
Von der Angabe.

§ 1. Jeder Bürger ist Kraft seines auf sich tra-
gendcn Bürgereides verpflichtet, die Vergehengegen die
Sicherheit des Staates, den betreffenden Behörden am
zugeben (Sektion Artikel des peinlichen Gesez-
buchs.)

2. Die Anaabe der Verbrechen gegen die Sicherheit
der Republik geschieht in die Hände des Rcgierungsstatt-
Halters, wenn das Vergehen in dem Distrikt des Haupt-
orts des Cantons verübt wurde, oder wenn der Urheber
des Vergehens darum wohnt. Sonst geschieht die An-
gäbe in die Hände des Unterstatthalters des Distrikts,
wo das Vergehen verübt wurde, oder desjenigen, wo
der Beklagte wohnt.

3. Jeder Distriktsstatthaltcr, der eine solche An-
gäbe erhalt, soll sie ungesäumt dem Regicrungsstatkhal-
ter mittheilen.

4. Der Statthalter verhört den Angeber über die
Umstände der Thatsache und über die Anzeigen, welche

auf die Entdeckung des Schuldigen führen können. Er
nimmt das Protokoll (Vcr alprozeß) der Angabe auf,
und ladet den Angeber ein, dasselbe zu unterschreiben.

'Wenn der Angeber nicht schreiben k.mn, so thut er Mel-
dung davon.

5. Wenn die Angabe den Schuldigen bestimmt, oder
der grosten Wahrscheinlichkeit nach bezeichnet ; wenn der

Angeber von einer unverdächtigen Redlichkeit ist: so soll
sich der Statchaltcr unverzüglich der Person des Beschul-
digten versichern.

6. Wenn die Anklage von diesen Eigenschaften ent-
blöst ist, sa ist der Staith,à nichts destowenig r ver-
pflichtet, von AmtswegenErkundigungen über die Tbat-
sache einzuziehen, und die gcsezlichcn Vorkehrungen gtz
gc» den Beschuldigten zu wessen.



Zweiter Abschnitt.
Von dem allgemeinen Verhör.

§ 7. Das allgemeine Verhör hat zum Zweck, das
Daseyn des Vergehens festzusezcn, und die Hauptfach-
lichen Anzeigen wieder den Schuldigen zu sammeln.

8. Bei den Vergehen gegen die Sicherheit der

Republik, gehört das allgemeine Verhör dein Statt-
Halter des Distrikts, wo das Verbrechen begangen
wurde, oder desjenigen, wo der Urheber des Vcr-
gehens seinen Wohnst; hat.

y Jedes Mal daß ein Statthalter unterrichtet
wird, eö mag durch eine Angabc oder auf eine andere
Art geschehn, daß in seinem Bezirke ein Vergehen gegen
die Sicherheit des Staats verübt wurde, oder daß der
Urhcher eines solchen Verbrechens Sarinn wohnt, ist er
Kraft seines Amtes und unter seiner Verantwortlichkeit
verpflichtet, allen Fleiß anzuwenden, um die Thatsache
zu erweisen.

lc>. Wenn das Verbrechen von der Art ist, daß
sein Daseyn durch daraus erfolgte körperliche Wirkun-
gen bewiesen werden kann, wie wenn bei einem Auflaufe
Personen gctödet oder verwundet wurden, soll der Statt-
Halter sorgfaltig die Umstände aufnehmen, welche das
Daseyn des Vergehens beweisen, und im Nothfall
sachkundige Manner zum Beistand rufen.

11. Der Statthàr laßt die Personen vor sich

kommen, welche Erkundigungen über das Vergehen oder
die Person des Schuldigen geben können. Er verhört
sie über alle Umständlichkeiten der Handlung, und ein-
Vfangt ihre Erklärungen, welche in das Protokoll ein-
getragen werden.

12. Wenn aus den gethanen Aussagen oder andern
eingezogenen Erkundigungen Beweise oder Vcrmuthun-
gen gegen irgend einen Bürger entstehen, so versichert
sich der Statthalter sogleich seiner Person; er laßt ihn
vor sich kommen, verhört ihn über das Verbrechen,
sezt ihm die wieder ihn laufenden Wahrscheinlichkeiten
eiugegen, und laßt seine Antworten sorgfältig in das Pro-
kokoll eintragen; der Beschuldigte unterschreibt seine
Antworten, wenn er nicht schreiben kann, geschieht
Meldung davon.

13. Wenn das Vergehen von solcher Art ist, daß
es wahrscheinlich ist, daß der Beweis aus den Papieren
des Beschuldigten gezogen werden ke nne, so verfügt sich

der Statthalter, von einem Agent begleitet, ungesäumt
zu ihm. Er untersucht die Schriften des Beschuldigten
in seiner Gegenwart; wenn er solche entdeckt, die zm;
Überweisung oder Entlcdigung dienen können, soll sie

der Statthalter seinem Protokoll beyfügen, nachdem er
sie von dem Beschuldigten paraphieren und unterzeich-
nen haben laßen wird.

14. Wenn sich der Statthalter nicht sogleich in das
Haus des Beschuldigten verfügen kann, so soll er we-
ngstens einen Agent hinschicke«, der das Siegel an-

lege. Der ^aent nimmt bas Protokoll von der Anlegung
des Sieg.i' auf, und übergibt es dem Statthalter.

iZ. Das Siegel kann nur von dem Statthalter ge-
hoben werden, welcher so dabey verfahrt, wie der Z 13.
Vorschreibt.

ich Überhaupt soll der Statthalter bey diesem vor-
gängigen Verhör die Beweise aufnehmen, welche die
Thatsache erweise», und die hauptsachlichsten Kenuzei,
cheu, welche zur Entdeckung der Person des Schuldigen
beitragen können.

17. Das Protokoll des Statthalters, soll von ihm
unterschrieben und mit seinem Siegel verwahrt werden.

Dritter Abschnitt.
Von der Verhaftung.

§ 18. Die Verhaftung geschieht auf Befehl deS
Statthalters dem das allgemeine Verhör zukommt.

ich Der Statthalter giebt diesen Verhaftsbeftbl,
wenn aus der Angabc oder den bei dem allgemein«,
Verhör eingezogenen Erkundigungen starke Wahes.heiN'!
lichkeiten gegen den Beschuldigten vorhanden sind, laß
er sich des Verbrechens schuldig gemacht habe.

20. Es ist Pflicht jedes Bürgers, dem Agent thäs
tige Hülfe zu leisten, welcher den Auftrag zur Voll-
Ziehung des Verhaftsbefehls hat.

si. Der Vechaftobefehl wird von dem Statthalter,
der ihn ausliefert, unterschrieben, und soll mit seinem
Siegel besiegelt seyn; er hat in der ganzen Republik
VollziehungSkraft.

22. Ju den Fällen, wo der Verbrecher auf der
frischen That ergriffen wird, ist es Pflicht jedes Bürgers,
sich seiner Person zu bemächtigen, und ihn vor den Statt-
Halter zu führen, der sogleich Bekehl zu seiner Verhaft,
uchmung geben wird. In dieser Nükstcht sezt das Ge,
sez dem Falle, wo der Verbrecher auf der frischen That
ergriffen wird, denjenigen gleich, wenn derselbe in Be,
gehung seines Verbrechens angetroffen und durch das
Nachrufen verfolgt wird, und denjenigen, wo bei einem
Menschen Effekten, Waffen, Gerächt, Schriften qe,
funden werden, welche vermuthen laßen, daß er der
Urheber des Verbrechens sey.

23. Wann sich der Statthalter des Angegebenen
bemächtigt hat, und nach Vorschrift der vorhergehen,
den §§. zum allgemeinen Verhör geschritten ist, läßt er
den Verhafteten in das Hauptort des Cantons führen.
Der Angegebene wird dem Regierungsstatthalter aus-
geliefert, welcher zugleich die Protokolle erhält.

24. Der Regierungssiatthaltcr untersucht die Ver,
höre, und wenn er darin» irgend einen wesentliche«
Mangel findet, soll er ihn durch das Verhören des An-
gegebenen und der Zeugen ersetzen. In diesem Fall soll
dieses neue Verhör in ein besonderes Heft niedergeschrien
bcn werden. Es ist übrigens den in den K§. vorge,
schricbenen Formen äteworfe«.



2Z. Nach der Untersuchung der Verhöre liefert der
Regiermigsstacchalrer den Beschuldigten dem Präsident
des Canlousgerichts aus, welcher denselben i» das Ge-
fsnguiß führen laßt. Der Präsident des Canlonsgerichts
erhalt auch die Protokolle, die Angabe und alle Beleg-
schrifcenzu der Ueberweisung.

26. Wenn der Beschuldigte nicht gefaßt werden
konnte, übergibt der Disiriktöstatthalter die Verhöre
noch dem Regierungsstarthalter, welcher sie hinwieder
dem Präsident des Canronsgerichts übergibt, um gegen
den Angeklagten par coninm.icium zu verfahren.

27. Wenn ein Cantonsge ichl im Falle ware, aus-
geschlagen zu werden, oder wenn rechtmäßige Gründe
vorhanden wären, die zu glauben berechtigen, es sey

gewonnen, so soll der Regierungsstatthalter dem Di-
rcklorium Anzeige davon geben, welches ein anderes
Camonsgericht anweisen wird, dem der Angeklagte über-
geben werden soll, um examinirtund geurtheiltzu werden.

Vierter Abschnitt.
Von dem Rechlsgang vor dem Kantons

ge richt über die Frage: „Ob die
Anklage statt habe?"

§ 2Z. Die Angabe und die Protokoll.» werden in
der Gerichtschrcibcrei niedergelegt, wo der öffentliche
Ankläger von d m Präsident eingeladen wird, sich

davon zu unterrichte«, um den Lorbericht abzufassen,
den er dem Gerichte vorlegen soll.

2y. Der Präsident beruft die Richter i» eine ge
Heime Sitzung; sie verlesen die Protokolle und den
Vorbericht des öffentlichen Anklägers.

30. Den morgenden Tag spricht daS versammelte
Gericht, nach einer zweiten Verlesung der Schriften,
über die Frage ab: Ob die Anklage statt bade?

ZI. Die Anklage hat statt, wenn hinlängliche
Vermuthungen da sind, daß der Beschuldigte daS
Vergehen verübt habe.

Z2. Diese Frage wird durch die absolute Mehrheit
der Stimmen entschieden.

3Z. Da der Spruch deS Gerichts, welcher ent
scheidet, daß die A klage »>cht statt habe, die F ei-
lassung des Beschuldigten nach sich zieht; so findet
die Weilersziehung von Seite deS öff.ntlichen Anklä
««es statt:

34- Da der Spruch des Gerichts, welcher enk-
scheidet, daß die A âge statt hade, keineswegs V;e
Vernrlheiiung des Beschuldigten nach sich zi-ht, <ou-
dem nur allein das besondere Verlor gegen ihn zu-
läßt: findet di- WeitcrSziehung von Seite des Be
schuldigten nicht statt.

35 Dn § 76 des Gesetzes üb r die Organisation
deS od?rstcn Gerichtshofes ist zurükgeuomiN'n, «a so

Weit er den, vorhergehenden § zuwiderläuft.

Fünfter Abschnitt.
Von dem besondern Verhör.

§ 36. Das besondere Verhör ist wider den Pee
schuldigten gerichtet. Sein Zwek ist, den Beweis sei-

ncs Verbrechens oder denjeuige« seiner Unschuld zu
verschaffen.

37. Der Richter schreitet zu dem besondern Vcr-
hör, sobald der Spruch ergangen ist, daß die An-
klage statt habe.

38. Das Kantonsgericht schreitet hierzu vereinigt
mit semen Suppléante».

Zy. Wenn mehrere Beschuldigte zugleich vor dem
.Kantonsgericht belangt werdeff; so soll es sich, uns
den Rechlsgang zu beschleunigen, in Ausschüsse (Sek«
lioiica) eintheilen, welche die Verhöre unter sich ver»
theilen.

40. Das Gericht giebt hierüber auf die Anfode-
rung des öffentlichen Anklägers eine besondere Ver-
orvnung.

41. Das Gericht kann sich indessen nicht in mehr
als vier Ausschüsse (Sektionen) theilen.

42. Der öffentliche Ankläger hat freien Zulrit bei
jedem dieser Ausschüsse. In seiner Abwesenheit ver-
sieht ihn ein Mitglied des Ausschusses.

43 Der Regierungsstatthalter ernennt für die
Ausschüsse, welche keinen haben, einen Präsident aus
den Richtern, einen Schreiber und einen Weibek.

44. Die Vcrtheilung der Verhöre unter die Aus-
schüsse geschieht durch die Präsidenten, welche sich

init dem öffentlichen Ankläger darüber verabreden.
Können sie nicht einig werden, so bringen sie es vor
das Gericht, welches darüber entscheidet. Indessen
verhindert nichts, daß ein Beklagter nicht in der
Folge, nach Ersoderniß der Umstände, von einem
Ausschusse einem andern zugetheilt werden könne.

Sechster Abschnitt.
Von den Verhören.

§ 45. Ehebevor zur Handlung des besondern Ver-
hors geschritten wird. ladet der Präsident den Ange-
klagten ein. sich einen amtlichen Vertheidiger auSzu-
wählen. Wenn er keinen finden kann, so ernennt ihm
der Präsident einen von Amts wegen.

á Der Präsident wirft di« Fragen auf, welche
er an den Beklagten richtet. Solitc er indessen ic-
aeud eine wichtige Frage auslassen, so ist es die
Pflicht jedes Rechters, sie auszuwerfen, nachdem er
daS Wort vom Präsident erhalten bat.

47- Die Fragen, welche der Präsident zuerst an
den Beklagten richtet, betreffen sein Aller, seinen
Namen und fein- Lrbensart.

48.. Hierauf veihört der Präsident den Beschul-
digten übet das Vergehen und seine Umstünde. E»



MS
seit ihm die wider ihn laufenden Vermuthungen ent<! 59. Der öffentliche Ankläger hak das R-cht, an
gegen. Sind seine Antworten zweideutig, so foöert die Frugen die Fragen zu richten, à er für noth--
cr ihn auf, bestimmt zu reden Er weist ihm die
Widerspruche auf, in die er verfallen seyn möchte,
und hait ihn an, die Wahrheit zu sagen.

49- Der Gchr-iber schreibt sowohl die Fragen,
als die Antworten des Beschuldigten sorgfältig auf.

S»- Ehe die Sitzung aufgehoben wird, verliest

wendig oa!k. Er thut es, nachdem, er das Wort
von dem Präsidenten erhalten bat.

60. Der Verhaftete und sein Vertheidiger genicft
sen das gleiche Recht.

^61. Auf d-e Erklärung eines Zeugen, der den
Angckmgten beschuldigt, sczt der Präsident ihn sogleich

der Schreiber langsam und mit lauter Stimme dasjdemselb.n entgegen, und lodert ihn auf, die Wchr-
Protokoll. Der Beschuldigte läßt darin verbessern, ' '' ^ ^ -

was er für falsch verstanden oder angegeben hält.
Der Sekretär soll im Protokoll Meldung von der
Veilesang »nd Bestätigung desselben thun.

51 Der Vertheidiger des Beschuldigten darf dem
Verhör nicht beiwohnen; allein er kann sich davon
in der Gerichtsschreibrrci unterrichten.

52. Das von einem Beklagten bei gutem Ver-
stände freiwillig gemachte Geständniß des Verbrechens,
welches überdicß durch die Vermuthungen und die
Umstände der That bestätigt wird, bildet einen voll-
ständigen Beweis wider den Beschuldigten.

Siebenter Abschnitt.
Von dem Zeugenverhör und ihrer Gegen-

einanderstellung.
5Z. Der Präfidcnt beruft von Amts wegen, oder

auf die Anfoderung des öffentlichen Anklägers oder
des Beklagten die Zeugen.

54.'Der Richter kann nicht als Zeugen berufen
den Vater, oder die Mutter des Beklagten, seinen
Bruder oder seine Schwester, seinen Oheim oder seine

M hme, ihr Mann oder seine Frau, seine durch
Hciralh Verwandten in gleichen Graden.

55. Die rechtmassig-n Gründe, um einen Zeugen
auszirschlagen, sind: wenn er die nothwendigen Ei',
aenschaftcn, um ei» Zeugniß abzulcg-n, nicht besizt;

wenn cr ehrlos erklärt «ff; — wenn er verdächtig
sevn kann Theil an dem Vergehen genommen zu ha-
den; — endlich wenn er wider den Gefangnen wirk-
liche Feindschaft hegt.

56. Das Gericht spricht über die Gültigkeit des
ylnsschlags (Récusation), nachdem es die Schlüsse des
öffentlichen Anklägers und des Vertheidigers des Be
klagten angehört hat.

57. Der Spruch des Kantonsgerichts ist der
fNciterszicknnq tähig, sowohl von Seile des össentli-

chen Anklägers als des Beklagten. Diese Wnterszie-
hung verzieht das Verhör des ausgcschlageuen Zeu-

gen aber basjen-ge der zugelasseneu nicht.
58. Die zugelassenen Zeugen werden in der ge

wohnlichen Form vorgeladen. D-r Präsident legt «h-

,,.n den Eid auf. — Hernach verhört er sie jeden be

sonders in Gegenwart des Verhafteten und seines

Vertheidigers.

heil zu sagen. Der Beklagte antwortet persönlich.
62. Der Beklagte hat das Recht, Zeugen aufzu-

stellen, welche von dem öffentlichen Ank aaer aus den
in den §§. 54 und .55 angezeigten Gründen ausge-
schlagen werden können.

6z. Die Antworten der Z ugcn und diejenigen
des Beschuldigten werden sorgfall,g in das Protokoll
eingetragen. Der Gcrichcoschreiber verliest dasselbe,
und tdnt Meldung von scin.r B stängung.

64 Tue Gegeneiiiand.estellnng der Zcugcn kann
von dem Gerichte von Auilö weg-n veroi dnet, oder
von dein öffentlichen Ankläger, oder dem Beklagten
vel langt weiden.

65. Sie hat statt, wenn die Auslagen der Z-ii-
gen verschieden sind, oder sich widersprechend scheinen.

66. In diesem F-rll werd n die Zeugen mit ein-
ander verhört; der Rlchrrr läßt die Aussagen verle-
sen, bemerkt die Punkten, in denen sie von einander-
abgehen, und fodeat die Zeugen auf, die Wahrheit
ju erklären.

67. Der öffentliche Ankläger, der Beklagte oder
sein Vertheidiger, genießen hier daS in den §§ sy
und 60 angeführte Recht.

68- Das gleichlautende Zeugniß zweier nn-adel-
hafter, unintereßirtcr und uiiverdachkiger Z uzen,
welches durch die Umstände des Verbrechens bestätigt,
und dem nicht von andern Zeugen widersprochen
wird; wenn die Aussage der Zeugen übrigens auf
Thatsachen, die sie selbst kennen, beruht, u»d ihr
Zeugniß genau bestimmt ist, bildet es einen vollständig
Beweis wider den Beklagten.

69. Wenn auch selbst der Beklagte unterlass»
hätte, das AuSschlags' (Récusations Recht in den
durch die §§ 54 und 55 vorgesehenen Fällen zu bc-

nutzen; so soll dennoch der Richter nichts desto wem-
ger die Erklärung eines Zeugen, gegen den eine recht-
massige Ursache zum Ausschiag vorhanden ist, als
nicht hinlänglich zum Beweis ansehen.

Achter Abschnitt.
Von dem schriftlichen Beweis.

§ 70. Wenn Schriften da sind, welche den Be-
schuldigten zu überweisen dienen, so soll sie i m« der
Präsident vorlegen, und ihn auffodern, seine Schrift
anzuerkennen. Die Anerkennung der Schrift wird sorg-



fältig -n das Protokoll und auf die Rüffelte der Schrift
geschrieben.

71. .Die schriftliche Instrumente bilden wider den
Beschuldigten einen vollständigen Beweis, wenn sie
sein Geständnis das Ve breckwn begangen zu haben,
enthalten, oder wenn das Verbrechen in ihnen selbst
b.steht. Der Verhaftete muß ferner die Schrift ancr-
kannt haben, oder es muß durch zwei unausschlagbare
Zeugen bewiesen werden, daß er wirklich Verfasser
dieser Schrift ist.

Neunter Abschnitt:
Von dem Urtheilsspruche.

§ 72. Das Gericht schreitet zum Urtheil des Be-
klagten, wann der Beweis über die Schuld oder Un
schuld vollständig ist, ooer wenn der Richter alle Mit-
tel erschöpft hat, um zur Erkenntniß der Wahrheit
zu gelangen.

73. Wenn eine grosse Anzahl Beklagter vor dem
Kantonsgericht belangt wird, kann sich dasselbe um die
Urtheile zu beschleunigen, in zwei Ausschüsse (Sektions)
theilen.

74^ Das Gericht giebt hierüber auf die Auforde-
rung des öffentlichen Anklägers eine Verordnung.

75> Der Regierungsstatthalter ernennt für einen
dieser Ausschüsse Sekstons) einen Präsident, einen
Sekretär und einen Weibel.

?ü. Die Präsidenten dieser beiden Ausschüsse (Sek-
tions) verabreden sich unter einander, und mit Zuzug
des öffentlichen Anklägers über die Vertheiluiig der
Falle, indem sie hierzu den Zusammenhang der Pro-
ceduren berathen.

77- Nachdem sich das Gericht von der Prozedur
unterrichtet hat, versammelt es sich auf den bestimm-
ten Tag und Stunde.

73. Der Ankläger verliest seine Schlüsse, welche
genau bestimmt seyn, und auf dem Gesetze beruhen
sollen.

79- Der Vertheidiger des Beklagten wird hernach
in der Verlesung seiner Vertheidigung angehört.

80. Hernach sezt der Präsident zur ersten Frage,
ob die Prozedur regelmäßig, das ist, dem Gesez
gemäß? Zweitens, ob sie vollständig sey, das ist,
ob der Informationsrichter kein wesentliches Mittel
versäumt hat, um zur Erkenntniß der Wahrheit zu
gelangen?

81. Wenn die Prozedur im einten oder andern
Punkt für unregelmäßig erkennt wird^ wird dieselbe,
da der nngcsezliche Akt ungültig ist, zu einer neuen
Information zurükgcwiesen.

82. Sollte die Prozedur für unvollständig erklärt
werden, so wird sie an die'Jnformationsrichter znrük-
gewiesen, damit sie die versäumten Mittel anwenden.

8Z. Die dritte Frage ist: Ob das Vergehen er-
wiesen sey?

84' Die vierte: Ob es bewiesen ist, baß der Be-
klagte das Verbrechen begangen habe?

85. Die fünfte Frage bètrift die mehr oder min-
der strsssiche Absicht des B klagten.

86. Die sechste Frage bezieht sich auf die Strafe,
-welche das Gesez wider das Vergehen ausspricht.

87. Ueber jede dieser Fragen wird besonders a-'-
gesprochen. Wenn die dritte und vierte Frage vcrnci-
nend entschieden worden; so spricht das Urtheil nur
allein die Erledigung aus.

88. Der Urthcilssxruch wird öffentlich verlesen,
und wird hernach ungesäumt dem obersten Gerichtshof
eingesandt.

Zehnter Abschnitt.
Besondre Vorschriften für den obersten

Gerichtshof.
K 8y. Der oberste Gerichtshof soll sich vor allem

andern aus mit den Urcheileu über Vergehen beschaft
tigen, welche die öffentliche Ruhe stören.

yo. Wenn die Fälle dieser Art zahlreich sind, soll
der Gerichtshof nachdem er einen Beschluß hierüber
genommen hat, sich in zwei oder drei Ausschüsse Sek-
tions) theile», je nachdem es die Umstände erheischen
werden.

yi. Die abwesenden Suppleanten und Richter
sollen bei dem Eide ihres Amtes zurükberufen werden.

Y2. Das Vollziehungsdirektorium ernennt der ein-
ten dieser Sektionen einen Präsident, einen Schreiber
und einen Weibel.

yz. Der oberste Gerichtshof wird übrigens so ver-
fahren, wie es in dem Gesetze über se.ne Organisa-
tion verordnet ist.

Zimmer mann bemerkt daß eS unmöglich ist,
dieses Gutachten §weise in Betrachtung zu nehmen,
theils weil dadurch zu viel Zeit verloren gicnge, theils
aber weil ein solches zusammenhängendes Ganzes nicht
§§weise zweckmäßig berathen werden kann. Guter fo-
dert §§weise Behandlung, weil er mncn so wichtigen
Gegenstand sorgfälug berathen will. Zimmermaans
Antrag wird angenommen.

Escher sagt: ich fühle mit der Commission, daß
die gegenwartige Lage unsers Vaterlandes eines beschleu-

mgtcn Rechtsganges für Beurtheilung von Staatsver-
brechen bedarf, und danke ihr daher aus der Fülle mei-
nes Herzens für ihre schleunige und im Ganzen genom-
men zweckmäßige Arbeit, aber dessen ungeachtet fühle
ich mich gedrungen, einige wichtige Einwendungen ge-
gen ihr?n Antrag zu machen. I» unfern alten Verfaß-
jungen war der Menschenfteund besonders über die Will-
kühr niedergeschlagen, die einige wenige oder gar eins

einzige Magistratspcrson bei der Untersuck ung in d n
Verhören der angeklagte» Verbrecher ausüben konnten,



und billig hoftc jeder Freund der Freiheit und der Si-
cherheit, daß dieser gefährlichen Willkühr in der neuen
Verfassung bald werde gesteuert werden; wie vcrwnn-
dert müssen also diese nicht seyn, in der ersten Arbeit
unsrer Gesezgebnng über die Criminal - Rechtspflege,
jene Willkühr vermehrt/ statt vermindert zu sehen —
denn hier wird uns ja vorgeschlagen / den Distrikts-
stattbaltern aufzutragen/ gleich nach einer Anklage/
oder gar auf einen bloßen Verdacht hin/ die Papiere
der Angeklagten »der Verdächtigen zu untersuchen;
also steht es durch dieses Gcsez in der Willkühr jedes
Distriktstatthalters / die Papiere jedes Bürgers / den er
für verdächtig zu halten beliebt, zu untersuchen, und
also ist der vertrauteste Briefwechsel zwischen Gatte und
Gattin / zwistbcn Eltern und Kindern / die heimlichsten
Bücher des Kaufmanns/ die Schriften der Gelehrten/
der Künstler/ die vielleicht geheime ihr ganzes Gut
ausmachende Entdeckungen enthalten/ kurz/ nichts ist

mehr sichr vor wiltkührlicher Nachsuchung, selbst ehe

Anklage gegen einen solchen Bürger von einem Rich-
ter anerkannt ist. — Hierzu / Bürger Repräsentanten /
taun ich mich nicht entschlicsscn / meine Stimme zu
geben : so sehr ich auch die Dringlichkeit der Annahme
Kieses Gutachtens fül le ; ich schlage daher vor / daß
die Statthalter wohl berechtigt werden, die Papiere ei-
nes solchen Bürgers zu versigeln, und in Sicherheit
m setzen, daß aber keine Untasuchung derselben statt
haben könne, bis das Gericht Untersuchung der An-
klage erkennt hat: durch dieses Mittel wird die Frei-
heit des Bürgers geschüzt, ohne die Sicherheit des

Staats dadurch in Gefahr zu setzen. Neben dieser

Aenderung aber wünsche ich nochdaß die Zahl der
Züchter jeder der vorgcschlagncn urtheilenden Scktio-
nen eines Gerichts bestimmt seyn müsse, um recht-
mäßig zu scrm, denn ohne diese Vorsorge könnte leicht
das Leben oder die Freiheit eines Bürgers der Willkühr
einer zu kleinen Zahl von Richtern Preis gegeben wer-
den: nur unter Bedingung dieser vorgcschlagncn Ab
ändernngcn kann ich zur Annahme des Gutachtens
stimmen l

Carrard bittet nicht den Gesichtspunkt zu ver-
gcssrn, unter welchem dieses Gutachten beurtheilt wer-
den muß, zudem nämlich die Commission beauftragt
wurde, eine kürzere Rechtspflege bei Staatsverbrechen
»orzuschiagen, keineswegs aber ganz neue Grundsätze
von Rechispflegc auszustellen. Aus diesem Gesichtspunkt
betrachtet, müsftn Efthers Einwendungen beurtheilt
werden. Die lezkcre Einwendung ist gewiß sehr zwek-
mäßig, Und in dieser Rürsicht unterstütze ich sie, und
trage darauf an zu bestimmen daß sich der Odcrge-
richtsros sowohl als die Kantonsgeftehte bei solchen
Urtheilen nur in zwei Sektionen theilen sollen, welche
dann zahl eich genug scnn werden, um den Angeklag-
jtti vor Willkühr zu sichern. In Aussicht der ersten

Einwendung Esthers ist zu bemerken, daß die Esmwifston
hierüber nichts wàrs t at, als die lusher in Hclvci cn
übliche» Formeln aufs neue einstweilen vorzusch agcu,
da aber nicht ju läugncn ist^ daß dieselben cmcs leichten
Misbrauchcs mhig wäre«, so wage ich m t Esche, n darauf
an, daß^ic Papiere von dem Statthalter wohl vcrsigclr,
und in Sicherheit gcstzt, nicht aber untersucht werden dür-
feu, bis Untersuchung vor Gericht erkannt ist, und daß
dann dabei der Gerichtspräsident mit dein Statthalter
gebraucht werde.

Su ter freut sich über Eschers Einwendungen,
denen er ganz beistimmt, und weiß nichts beizufügen,
als anzuzeigen, daß die Theilung des Kemtousgerichts
in zwei Theile, der Constitution zuwider ist.

See ret an kennt keinen H in der Constitution,
der die -Theilung eines Tribunals in zwei Scctionen
verbietet, dagegen sieht er nichts für so sehr der Cvn-
stilutto» zuwiderlaufend an, als wenn die Republik
uno chic Constitution und die Freiheil durch die Feinde
derselben zu Grunde gehen. Da wir mm das Vedürf-
niß eines schneller» Prozeßgangs so dringend, und gc-
rave der Menschlichkeit gegen die Angeklagten wegen,
damit fle nicht Monden lange im Keftcr auf ihr Urtheil
schmachten müssen, fühlen, so soll uns dieses zwek-
mäßige Mittel zur Beschleunigung der Beurtheilung
der Prozesse willkommen seyg, denn durch diese vorge-
schlagne Abtheilung der Gerichte, kann jede Ab-
lhcUnng für sich arbeiten, also das Ganze me.'r Gc-
schütte vollenden, als wenn diese Trennung nicht statt
hätte: Er stimmt also zum Gutachten.

Zimmcrmann siimmt ganz Sccrctan bei, und
bemerkt gegen Sutcrn, daß ein Revoiutionstribunal,
welches nothig würde, wenn die gewöhnlichen Gerichte
nicht mit der gehörigen Beschleunigung a. besten kön-
ten, constittitionswiedrig wäre: er fobcrt also, daß
Euters Bemerkung nicht in lBcrathnng komme.

Esche rs Anträge werden mit Canards Bestim-
mungcn angenommen, und dagegen Sutcrs Ein-
Wendung verworfen.

Pellegrini erinnert die Versammlung, daß,
als das^Direttorium den Antrag zu einem ausser» dent-
lichen Tribunal zur Beurtheilung von reoolulionairen
Virbrechen machte, und man von verschiedenen Seiren
schrie: dadurch werde die Freiheit und Sicherheit ver-
left, die Versammlung sich durch die ausgeste-tten Bil-
der von jenem Antrag abschrecken ließ; allein er denkt,
daß der 6 § des gegenwärtigen Vorschlags die bürgerliche
Freiheit mehr beeinträchtige, als jener Antrag, dc> n
durch denselben wird den Statthatten: die Vollmacht
gegeben, auf eine bloße Anklage hin, sich cincs Bist-
gcrs zu bemächtigen. Wie kann sich also die Unschuld
vor Vcrläumdung schützen s Warum stll der, der an-
klagt, mehr Glaube verdienen, als der, welcher île
Anklage verneint? Nie soll die Strafe dem Vergehen



vorgehen, und mit Unparteilichkeit sollen die Gesetze
d-w Verbrechen verfolgen, aber die Unschuld schüizcn:
denn es ist besser einen Verbrecher ungestraft zu lassen,' als
einen Unschuldigen zu verurthcilen! Wann auch schon
gefsderl wird, daß der Kläger ein rechtschaffner und
unverdächtiger Mann seyn inuße, so kann er doch lei-
denschaktlich seyn, und vielleicht ist der Beklagte eben
so rechischaffcn, eben so unverdächtig, und wem soll also
Glaube beigcmesscu werden — Ich trage daher darauf
an, zu bestimmen, daß, wann der Kläger einen Bürger
ganz bestimmt anzeigt, und starke Beweise wider ihn
angiebt, wann der Kläger rechtschaffen und unverdäch-
tig '.st, und wann das Verbrechen gelbst unverkennbar
am Tag liegt, so soll der Statthalter sich der Person
des Verklagten versichern.

Carrard glaubt, Pellegrini habe die Sache un-
richtig angesehen, denn die beiden im § 5 b.stimmten
Bedingungen zur Sicherheit der Nichtentweich mg der

Angeklagten sind ccfodcrlich, und es ist nicht um Einkcr-
kcruug, ,ändern nur um Sicherstcllung der Person des

Beklagten zu thun; zudem ist auch der ra § hierüber
völlig beruhigend, und daher stimmt er für Annahme
des h. secrecan ist zwar Carrards Meinung, doch

will er, wenn allenfalls beide Bedingungen im § erfo-
dert würde», um sich der Perfon eines Beklagten zu

versichern, bestimmt festsetzen, daß nur eine Bedingung
hierzu nothwendig sey; dann er ist überzeugt, daß weil
es von Staatsverbrechen die Rede ist, und besonders
in einem Zeicountt wo leicht der ehrlichste Mann aus
irgend einer Art Fanatismus irre geführt, und Mord
sin Vaterland für Verdienst ansehen kann, es von der
grösten Wichtigkeit ist, zum Schutz des Staats keine

Verbrecher cntwitfchen zu lassen, under bittet Pellegrini
steh zu erinnern, daß selbst Cicero, als es bei der Vcr-
schwörung des Catiiina um Rettung der Republik zu
thun war, mit allem Eikcr di« Vcrurtheilung aller Schul-
digen foderte; denn durch diese Arrestation lauft der Un-
schuldige nicht Gefahr unschuldig vernrthcilt zn werden,
weil er sogleich, wann seine Unschuld bekannt wird,
Entlassung erhält; durch die Nichcftstftizung der Ange-
klagten hingegen, läuft der Staat Gefahr, daß seine
getährlichsten Feinde entwitschen, und seinen Umsturz
bewirken, daher also ist zwischen diesen beiden Schwie-
rigkeiten leicht zu wählen, und er stimmt für Beibchal-
tung des §.

Pellegrini ist in den Grundsätzen Secrckans,
glaubt aber dessen ungeachtet, die von ihm angctragne
Abänderung des § sen unentbehrlich nothwendig. We-
ber wünscht eine bessere Abfassung des § im deutschen
Gutachten, weil es hier nicht um bloße Wahrschein-
lichkcit, sondern um wirkliche Anzeigen zu thun ist.
Zimln ermann ist Webers Meinung, und fodert
»lsv übe.hauvt, Verbesserung des deutschen Gutachtens

nach dem französischen Original, übrigens aber unter-
stüzt er den wahren Sinn dieses §. Der § wird unter
Vorbehalt von Absassnngsverbcsseruirg angenommen.

Carmintran stimmt im Ganze» dem Gutach-
ten bei, glaubt aber die personliche (Sicherheit sey da.-
rm nicht hinlänglich geschüzt, und ein Verläuind.r
könnte seinen Feind wenigstens für einige Zeit i» Un-
glük und G'fängaiß stürzen; er will daher einen Bcisaz
5, der den fälschlich Angeklagten das Recht gebe, sei-
nen Ankläger vor Gericht zu ziehen, und ihn strafen zu
lassen. E sch c r würde Carmintran beistimmen, wann
es um eine bleibende und allgemeine Rechts orm zu
thun wäre, gegenwärtig aber bittet er auf den ersten 5

dieses Gutachtens Nüksicht z» nehmen, welcher jeden
Bürger vcrpßichtet, bei seinem Eid Anzeige von allen
ihm bekannt' gewordenen Unternchm.iugen wider den
Staat zu machen, und also wäre es widersprechend,
sogleich Strafe wider vielleicht unrichtige oder nnvoll-
ständige Angaben zn besch iesse» : und weil es gegen- ^
wärtig um Sicherheit der Republik zu thun ist, und der
unschuldige Bürger höchstens einige Tage Hausarrest zu
befürchten hat, wenn er unrichtig angeklagt würde, und
dieses Gcsez sogleich wieder aufgehoben wird sobald die
Republik wieder ruhig und sicher ist, so fodert er Ta-
gesordmmg über Camümrans Antrag.

Secretan ist EschcrS Meinung, und bemerkt,
daß wenn offenbar boshafte verläumderische Ank agr
statt hatte, es sich von selbst versteht, daß der Beklagte
seinen Vcrlänmder vor Gericht ziehen kann, allein in
jedem Fall, eine unrichtig erfundne Anklage durch einen 5

in diesem Gescz vor Gericht zu weisen, w-äre höchst

nach-theilig. Carmintran zieht seinen Antrag zürnt.
Das Direktorium fodert 200,000 Franke» für tas

Kriegsininisterium aus denjenigen Geldern, welche ; urst
eingehen werden. Diesem Antrag wird einmüthig e»t--

sprechen.
C u st 0 r will im » a z des Criminal - Nechtsgangî

Gutachten noch beifügen, daß nur dann Verweisung
an den Obergcrichtshof statt habe, wann der öffentliche
Ankläger oder der Verbrecher selhst dieselbe begehren.
Zimmermann denkt, da es hier mir von Ha.pt-
verbrechen die Rede ist, welche auch Todesstrafe odcr
andere wichtige Strafen nach sich ziehen, so sey es

nothwendig, daß dicke Strafen doch auch durch nvei
Gerichte gehen, und also begehrt er »„abgeänderte Bei-
beHaltung des §. Sccretan stimmt Zimmerman»
bei, indem er nie zugeben will, daß die Kanlonsgerichte
Todesstrafe anwende!» können, und überdcm leicht ein
Kantonsgericht in Verbindung mit dein öffentlichen An-
kläger sich unter einander versieben könnten, a -ch den
gefährlichsten Verbrecher aus Kantonsgeist mit einer
geringen Straft zu entlassen. Der H wird lmvcàderl
beibehalten.



Cartier fodert daß im 54 § auch die D'en!?
bothen von dem Zeugenverhör ausgenommen we-wc»,
indem leicht augeublikltche Erbitterungen zu Anklagen
Aalaas geben könne», die selbst in dem engsten Zirkel
der Haushaltungen Mißtranen bewirken würden.
Germann glaubt, Cartiers Begehren sey dem l §
dieses Gesetzes zuwider. Iomini will auch noch
die Geschwisterkinder ausuehinrn. Pellegrini un-
rerstüzt den §, indem nur die nächsten Verwandten
«!s Blutsverwandte ausgenommen werden fol
len, und von Dienstboten wieder Verschwörungen oft
die gründlichsten Angaben erhalten werden können.

Fiji stimmt dem § bei. Cartier beharret. Custor
stimmt zum §, weil ein Bürger leicht loo Fabrikarbei
ter haben könnte, und er also sonst vor allen diesen
wider den Staat sprechen könnte. Der § wird ohne
Abänderung angenommen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
HZ. Dez ktiins (ÜUMINUNSUX er liez k'-urvres. Ki^ne

b! » in c> ri ci, c-aclet. üöveiclou, Ic>. ?öviier I/YY,
8. S. 2Z.

Wir haben bereits (B. I. S. 764.) eine frühere
Schrift des nämlichen Verfassers über diesen Gegen-
stand angezeigt. Die gegenwärtige geht von dem Ar-
tikel des Municipakgeietzes aus, welcher verlangt, die
îokalausgaben jeder Gemeinde sollen aus den jederzeit
hiezu bestimmt gewesenen Gemeindsgütcrn und wo
diese nicht hinreichen durch Beitrage aller Gemeind-
emvohncr, bestritten weroen. Es folgert daraus, daß
es wichtig sey, mit Beschleunigung die Trennung der
Gemeindsgüt-r in solche von denen der Artikel spricht
und solche die hingegen nur zum Privatnntzen der Ge-
meindbürger dienten, vorzunehmen, und daß diese lez-
tern alsdann unter die Anthcilhaber getheilt und da-
durch jeder Unterschied zwischen Bürgern und Hinter-
fassen aufgehoben werden. Er unterscheidet 4 Klassen
von Gem. indgütern; r) Solche unbekannten Ursprungs;
2) Aus Schenkungen zu bestimmten Endzwecken oder
Ausgaben herrührende; 3) Durch Ersparnisse und aus
dein Gememdseckel erwcrbne; 4)Armen- Echulgüter,
u. f. w. Was die erste Klasse betrift, so muß die
Verwendung derselben untersucht werden; in streitigen
Fällen wird man sie als Municipalgut ansehen. Die
zweite Klasse bleibt ihrer ersten Bestimmung getreu
und ist gang, eigentlich durch den Artikel des Munici-
palgeft es bezeichnet. Die dritte Klasse begreift wahres
Ei cuchum der Gemeindsbürgcr und ist ihnen zur Thei-
»mu, überlassen, wenn ihr Ertrag auch bisher nicht
zum Prioatgenuß der Bürger sondern zu Vermehrung

des Kapitals, zu Verbesserungen und Verschönerungen
des Gememdguts verwandt worden seyn sollte. Die
Stiftnngen der vierten Klasse die nicht eigentliches
Armengut sind, behalten ihre Bestimmung und werden
dazu der Municipalität übcrg.-ben; das eigentliche Ar-
mengut wird ausschließliches Eigenthum der Armen
der Gemeinde. — Da aber ein so engherziger Po-
kalgcist nicht bestehen soll, und durch jene Einschränkung
allgemeine Armenversorgungsanstalten sehr erschwert
wü.dcn, so schlägt der Verfasser Distrikts-Hospi-
tale, die ohne Unterschied für alle Bürger die im
Distrikt wohnen, bestimmt sind — nach folgender Ein-
richtung vor:

Alle und jede vorhandenen Armenfonds werden
den Municipalitäten angegeben. Jede Gemeinde, Cor-
poration u. s. w. giebt für jedes ihrer 20 Jahre alten-
Mitglieder, eine Summe von 100 Franken zur Ecif-
tung des allgemeinen Distrikt-Hospiials; — Corpora-
tionen deren Armengut zu diesen Bei ragen nicht hin-
reicht, können sich durch Ueberlassung des ganzen Ar-
mensuts, von weiterem Zuschüsse befreien; dagegen
solche deren Arniengut den Beitrag von 100 Franken
für jedes Mitglied übersteigt, den Ucberschuß ihres
Guts unter sich theilen können. — Ueberdem wird unter
allen Bürgern des Distrikts eine Collekte für den Di-
strikts-Hospitalfond aufgenommen, und zu Beiträgen
besonders diejenigen Bürger aufgefode- t, die an keinen
Armenfonds Theilhaber waren; der Fremde der Bürger
werden will, muß endlich in die Kasse seines Distrikts
eine zu bestimmende Summe bezahlen.

Der Verfasser zeigt hieraufdie Vortheile der Theilung
dessen, was nach den obigen Bestimmungen und nach
dem Municipalgesetz, weder Municipal- noch Armen-
gut ist; er findet unter ander» einen besonderen Vor-
theil dann», daß alsdann viel leichter mehrere Gemein-
den zu einer vereinigt und dadurch die Zahl der Agen-
ten und der Municipalitäten beträchtlich vermindert
werden kann. — Als Theilungsprincip schlägt er vor:
Hausvater oder Wittwen welche unverheurachete
Kinder haben, erhalten eine Portion; unverheurachete
Manner, Wittwen ohne Kinder, Waisen jedes Alters
— erhalten eine halbe Portion; Bürger und Bürge-
rinnen unter 2« Jahren und verheurathete Frauen, er-
halten eine Viertel Portion.

Am Schlüsse seiner Schrift macht er einige aller
Aufmerksamkeit würdige Bemerkungen über die Vor-
schlage zu Verbesserung der Consritation. Er glaubt,
wann einmal die Municipalitäten orgamsirt sind, so

werden die Agenten ganz überflüßig, die von der
Constitution offenbar an die Stelle von jenen gesczt

waren; er befurchtet von ihrer Beibehaltung nachlhe^-
ligen Gewaltskonflikr. Er wünscht endlich, daß die
Öistriktsaerichte von den streitenden Partheien und nicht
von der Nation bezahlt werden.
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